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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der TechnoPac Austria GmbH 

 

 

(1) Geltung  
1.1 Die folgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („AGB“) gel-
ten nur für beidseitige Unternehmergeschäfte.  
1.2 Der Kunde erkennt durch die Erteilung von Aufträgen oder die Entgegen-
nahme unserer Leistungen diese Bedingungen an. Abweichende und/oder zu-
sätzliche Bedingungen des Kunden bzw. Käufers und Vereinbarungen darüber 
sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt und anerkannt sind. 
  
(2) Vertragsabschluss 
Unsere Angebote sind hinsichtlich Preises, Menge, Lieferfrist und Liefermög-
lichkeit freibleibend. Aufträge werden für uns erst durch unsere schriftliche Be-
stätigung verbindlich. 
 
(3) Preise  
Die Berechnung erfolgt zu den am Liefertag gültigen Preisen zuzüglich Um-
satzsteuer. Treten nach Vertragsabschluss und vor Lieferung der Ware Er-
höhungen in den Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Löhne und 
Energie auf, so behalten wir uns eine Preisänderung vor. Der Käufer kann 
im Falle einer Preiserhöhung innerhalb von 10 Tagen vom Vertrag zurück-
treten.  
 
(4) Lieferung  
4.1 Ereignisse höherer Gewalt, Krieg, Streiks, Aussperrungen, Mangel an 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Betriebsstörungen und andere durch uns 
nicht zu vertretende Umstände berechtigen uns, die Ausführung der Auf-
träge ganz oder teilweise aufzuschieben oder vom Vertrag ganz oder teil-
weise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer Schadensersatzansprüche 
zustehen. 
4.2 Die Lieferfrist beginnt nach völliger Klarstellung des Auftrages und Ein-
gang aller zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen. Verzö-
gert sich unsere Lieferung, ohne dass einer der in 4.1 genannten Gründe 
dafür vorliegt, so bewilligt der Käufer eine angemessene Nachfrist. Ein 
Rücktrittsrecht wegen Lieferverzug oder Unmöglichkeit steht dem Käufer erst 
nach Ende der Nachfrist zu. Es besteht nur bezüglich der noch nicht gelieferten 
Ware, es sei denn, die teilweise Erfüllung des Vertrages hat für den Käufer 
nachweislich kein Interesse. Ersatzansprüche des Käufers wegen Lieferverzug 
oder Unmöglichkeiten sind – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 
4.3 Teillieferungen sind zulässig, Fixgeschäfte werden nicht getätigt. 
4.4 Der Versand erfolgt per Frachtgut ab Werk.  
4.5 Unsere Lieferverpflichtungen haben wir mit dem Ausgang unserer 
Ware aus dem Werk, dem Lager oder mit der Übergabe an einen Spediteur 
erfüllt. Zu diesem Zeitpunkt geht jede Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt 
auch dann, wenn wir die Transportkosten tragen.  
4.6 Es steht uns das Recht zu, drei Monate nach dem Tage der Auftrags-
bestätigung mit 14-tägiger Frist die Abnahme der Ware zu fordern oder im 
Falle eines Annahmeverzuges vom Vertrag zurückzutreten und/oder Scha-
densersatz zu verlangen.  
 
(5) Toleranzen  
Bei Anfertigung von Waren auf, der Massenherstellung dienenden Maschi-
nen darf die Lieferung um eine angemessene Menge über- oder unter-
schritten werden. Geringfügige Abweichungen in den Maßen, im Gewicht, 
in den Farbtönen, der DrucksteIlung und des Druckes sowie in der Qualität 
der Druckträger stellen keinen Sachmangel dar und berechtigen den Käu-
fer nicht zu einer Beanstandung.  
 
(6) Gewährleistung und Haftung  
6.1 Beanstandungen der Ware wegen Sachmängel oder Falschlieferungen 
und Mengenabweichungen sind unverzüglich - bei verdeckten Mängeln 3 
Monate nach Erhalt der Ware - schriftlich geltend zu machen.  
6.2 Bei berechtigten Beanstandungen steht uns das Recht auf Nachbesse-
rung oder Lieferung mangelfreier Ersatzware zu. Ist die Behebung der Be-
anstandung nicht möglich oder die Ersatzlieferung mangelhaft, werden wir 
nach Wahl des Käufers die Ware zurücknehmen oder einen Preisnachlass 
einräumen. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch steht dem Käu-
fer nicht zu.  
6.3 Es wird keine Gewähr übernommen für die Eignung der Ware zu einem 
bestimmten Verwendungszweck, wenn diese Eignung nicht ausdrücklich 
von uns schriftlich bestätigt wurde. Gebrauchsanweisungen oder Empfeh-
lungen werden nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Pra-
xis gegeben. Der Käufer ist in jedem Fall selbst verpflichtet, die Eignung 
unserer Ware für den von ihm beabsichtigten Verwendungszweck  
zu prüfen.  
6.4 Für Schäden aus unsachgemäßer und vorschriftswidriger Anwendung 
oder Lagerung der Produkte haften wir nicht.  
  
(7) Zahlungsbedingungen  
7.1 Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung Bereitstellung der Ware 
ausgestellt und ist spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden 
Abzug zahlbar.  
  
 
 

 7.2 Bei Wechseln und Schecks gilt die Schuld des Käufers erst mit der Ein-
lösung als bezahlt. Kundenwechsel und Akzepte, können nur nach vorher 
getroffener Vereinbarung in Zahlung genommen werden. Die Laufzeit der 
Wechsel oder Akzepte beginnt spätestens mit dem Rechnungsdatum. Dis-
kont- und Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers.  
7.3 Zahlungen des Käufers werden auf die jeweils älteste Schuld angerech-
net auch wenn der Käufer etwas anderes bestimmt.  
7.4 Bei verspäteter Zahlung sind wir berechtigt, gem. § 352 UGB Verzugs-
zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berech-
nen.  
7.5 Ist der Käufer mit einer fälligen Zahlung im Verzug oder tritt in seinen 
Vermögensverhältnissen eine wesentliche Verschlechterung ein, so kön-
nen wir unter Fortfall der bisherigen Zahlungsvereinbarungen für die be-
wirkten und noch ausstehenden Lieferungen aus irgendeinem Vertrag, so-
fortige Zahlung oder andere Sicherheiten auch vor Ablieferung der Ware 
verlangen.  
7.6 Vor völliger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Verzugs-
zinsen, sind wir zu keinen weiteren Lieferungen aus irgendeinem laufenden 
Vertrag verpflichtet.  
7.7 Die Zurückhaltung von Zahlungen sowie die Aufrechnung mit Gegen-
ansprüchen ist nur dann zulässig, wenn die jeweiligen Ansprüche rechts-
kräftig festgestellt oder schriftlich anerkannt sind. 
 
(8) Eigentumsvorbehalt 
8.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Zahlungsver-
pflichtungen des Käufers aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. 
8.2 Der Käufer ist verpflichtet, uns zu informieren, bevor er über seine ei-
genen Forderungen im Wege eines Factoring-Vertrages oder mittels Zes-
sion verfügt.  
8.3 Der Käufer ist jedoch berechtigt, die Ware im Rahmen seines ord-
nungsgemäß geführten Geschäftsbetriebs zu verarbeiten und/oder zu ver-
äußern. Der Export der von uns gelieferten Ware ist nur mit unserer aus-
drücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.  
8.4 Durch Verarbeitung unserer Ware erwirbt der Käufer, der die Ware für 
uns verarbeitet, nicht das Eigentum an der neu entstehenden Ware. Bei 
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit Material, das uns nicht ge-
hört, erwerben wir stets Miteigentum zu dem Anteil, der sich aus dem Ver-
hältnis des Wertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware zum Wert der 
durch die Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstandenen Er-
zeugnisse ergibt. Der Käufer gilt in diesen Fällen insoweit als Verwahrer für 
uns. 
8.5 Wird unsere Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb 
des Käufers ohne sofortige Zahlung veräußert, so geht der Anspruch auf 
die Gegenleistung in Höhe des Wertes des Eigentums bzw. Miteigen-
tumsanteil auf uns über, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder 
nach Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung veräußert wird. Eines 
besonderen Übertragungsaktes beim Entstehen der Forderung bedarf es 
nicht. Der Käufer ist zum Einzug der von uns abgetretenen Forderungen 
berechtigt und verpflichtet, solange wir diese Ermächtigung nicht widerru-
fen haben. Der Käufer hat auf Verlangen von uns unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen, an wen er Ware veräußert hat und welche Forderungen ihm 
aus der Veräußerung zustehen. 
8.6 Der Käufer verpflichtet sich, unsere Ware bis zur vollständigen Bezah-
lung gegen alle Risiken zu versichern. 
8.7 Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherung unsere Lieferungs-
forderung um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers inso-
weit zu Rückübertragung verpflichtet.  
 
(9) Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
Erfüllungsort für die Lieferung ist die Versandstätte. Erfüllungsort für die Zah-
lung ist Wien. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis einschließlich dieser 
AGB ergebenden Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht in Wien zu-
ständig. Es wird die Geltung des Rechts der Republik Österreich vereinbart.  
 
(10) Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich 
dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des jeweiligen Vertrages bzw. dieser 
AGB nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch 
eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksa-
men möglichst nahekommt. 
 
(11) Datenschutzhinweis 
Persönliche Daten des Käufers werden von der TechnoPac Austria GmbH aus-
schließlich zur Kundenbetreuung und Information gespeichert. Soweit der Käu-
fer keine weiteren Informationen wünscht, wird dies von der TechnoPac Austria 
GmbH auf entsprechende Mitteilung hin berücksichtigt. 


